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chen Foren mit folgenden Aufgaben organisiert. 
   
► Zusammenführen des aktuellen Wissenstan-

des, 
► Reflektieren mit allen an der Thematik Be-

teiligten, 
► Erarbeiten / Bekanntmachen konsensfähiger 

Lösungen  
 
Foren der ALB Bayern e.V.: 
 
► Bau Forum (BaF) 
      Leitung: Jochen Simon, LfL-ILT 
► Bewässerungsforum Bayern (BeF) 
      Leitung: Dr. Martin Müller, ALB 
► Biogas Forum Bayern (BFB),          

Leitung: Dr. Martin Müller, ALB 
► Landtechnik Forum (LaF),                    

Leitung: Dr. Markus Demmel, LfL-ILT 

Die ALB Bayern e.V. ist ein offiziell anerkannter, 
gemeinnützig tätiger, eingetragener Verein mit 
Mitgliedern aus Landwirtschaft, Wissenschaft, 
Beratung und den landwirtschaftlichen Organi-
sationen. Weiterhin sind die staatlichen Verwal-
tung, Firmen sowie Dienstleistungsunterneh-
men aus Industrie, Handel, Gewerbe sowie dem 
Umweltbereich vertreten.  
 
Die ALB unterstützt die Landwirtschaft mit Wis-
sensvermittlung in den Themenbereichen Bau-
en in der Landwirtschaft, Bewässerung, Biogas 
und Landtechnik. Hierzu handelt sie als neutra-
ler Mittler und Bindeglied zwischen landwirt-
schaftlicher Praxis, Forschung, Umwelt, staatli-
cher Verwaltung, Gewerbe und Industrie.  
 
Für umfassende Informationen zur umweltscho-
nenden und effizienten Anwendung in der Pra-
xis werden zu den einzelnen Tätigkeitsberei-

Foren der ALB Bayern e.V. 
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Für die Betreiber von Biogasanlagen kann es 
verschiedene Gründe geben, um einen oder 
mehrere Fermenter zu öffnen und eine Leerung 
bzw. Reinigung durchführen zu lassen. Dazu ge-
hören z. B. Abnutzungen oder Schäden an Rühr-
werken, die Entfernung von Sinkschichten, 
Probleme mit der Heizung oder die Innenrevisi-
on der Behälter im Rahmen der Prüfpflichten 
des anlagenbezogenen Gewässerschutzes. 
 
Das Begehen oder Reinigen eines Fermenters 
birgt Gefahren für Leib und Leben. Um diesen 
Gefahren angemessen zu begegnen, sind um-
fangreiche Kenntnisse und eine spezielle Aus-
rüstung erforderlich. Solche Arbeiten müssen 
daher grundsätzlich an fachkundige Fachbetrie-

be nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV) vergeben wer-
den. Diese Fachbetriebe müssen auch über die 
in der TRGS 529 definierten Fachkundeanforde-
rungen für die Instandhaltung, das Freimessen 
und Belüften verfügen. 
 
Die vorliegende Fachinformation richtet sich an 
Anlagenbetreiber und soll einen groben Über-
blick darüber geben, welche Gefahren im Rah-
men einer Fermenterreinigung auftreten kön-
nen, weshalb die Fachbetriebspflicht gemäß 
AwSV von Relevanz ist und welche allgemeinen 
Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 
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2. Gefahrenpotenzial 
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Nachfolgend werden die wichtigsten Gefahren 
und Verhaltensregeln dargestellt. Da jede Bio-
gasanlage im Detail unterschiedlich aufgebaut 
ist, müssen Sie als Betreiber vor dem Beginn der 
Arbeiten im Gärbehälter gemeinsam mit dem 
Fachbetrieb eine individuelle Gefährdungsbeur-
teilung durchführen. Aus dieser ergeben sich 
dann die zu ergreifenden Maßnahmen. 

Welche Gefahren können bei Arbeiten in den 
Gärbehältern auftreten? 
 
► Gefährliche Gase: 

Explosionsgefahr: Methan  
Erstickungsgefahr: Kohlendioxid  
Vergiftungs– und Explosionsgefahr: Am-
moniak und Schwefelwasserstoff 

► Erstickungsgefahr: Fehlen von Sauerstoff  

► Absturzgefahr: Bei Arbeiten an oder auf 
Gärbehältern und Fermentern  

► Gefahr für im Behälter arbeitende Perso-
nen durch herabstürzende Teile (Teile der 
Deckenkonstruktion, Werkzeuge, Materi-
al etc.)  

► Erhöhte Temperaturen und Luftfeuchtig-
keit, aber auch mangelnde Standsicher-
heit sowie herabfallende Substrat- oder 
Schwefelfetzen können zusätzlich das Ar-
beiten im Fermenter erschweren 

► Durchbruchgefahr: auf Grund instabiler 
Unterkonstruktion (brüchiger Bretterbe-
lag, verrostete Nägel etc.) 

Im Vordergrund der Gefährdung stehen die ge-
fährlichen Gase. Diese, insbesondere der 
Schwefelwasserstoff, können auch während der 
Arbeiten binnen Sekunden freigesetzt werden, 
solange sich noch Flüssigkeit im Gärbehälter 
befindet. 
 
Dem Einsteigen in den Behälter mit Atemschutz 
ist stets das Arbeiten ohne Atemschutz vorzu-
ziehen. Jedoch nur bei ausreichender Belüftung, 
Freimessung und Überwachung. Ist dies nicht 
möglich, muss ein geeigneter Atemschutz ge-
mäß Gefährdungsbeurteilung getragen werden. 
Das Tragen von Atemschutz ist körperlich belas-
tend und kann die Pflicht zu arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen auslösen. 
 
Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass wäh-
rend der Arbeiten eine geeignete Rettungskette 
vorgehalten wird, falls es dennoch zu einem Un-
fall kommen sollte. 
 
Dem Fachbetrieb sind zudem alle relevanten 
Informationen für einen Notfall zur Verfügung 
zu stellen (z. B. Anfahrtspunkte von Rettungs-
kräften, falls vorhanden Feuerwehrplan). 
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3. Geeignete Fachbetriebe für die Fermenterreinigung 

Wie oben erwähnt ist die Fermenterinnenreini-
gung aufgrund der Vorgaben des anlagenbezo-
genen Gewässerschutzes (§ 45 AwSV) von ei-
nem sog. WHG-Fachbetrieb durchzuführen. 
WHG-Fachbetriebe sind nach § 62 AwSV von 
einer Sachverständigenorganisation oder Güte- 
und Überwachungsgemeinschaft zertifizierte 
und überwachte Betriebe, weshalb eine selb-
ständige Durchführung der Fermenterinnenrei-
nigung in der Regel nicht in Frage kommt.  
Die entsprechenden Fachfirmen verfügen über 
die notwendige Sachkunde, Gütesicherung bzw. 
Überwachung und über entsprechendes Gerät, 
z. B. Hochleistungssaugbagger und die sonsti-
gen benötigten Rettungs– und Arbeitsmittel. 
Bundesweit sind solche Firmen flächendeckend 
im Einsatz. Das Branchenfernsprechbuch oder 

das Internet sind geeignete Informationsquel-
len. Neben der Fachbetriebspflicht aus der 
AwSV ergeben sich auch umfangreiche Fach-
kundeanforderungen aus der TRGS 529. Bei In-
standhaltungsarbeiten, die zu einer Gasfreiset-
zung führen können und zu denen auch die Fer-
menterreinigung zählt, kann eine Exposition ge-
genüber Schwefelwasserstoff oder Ammoniak 
nicht ausgeschlossen werden. Deswegen dürfen 
diese Tätigkeiten nur in Anwesenheit einer 
fachkundigen Person für die Instandhaltung 
(gemäß Abschnitt 2 Absatz 12 TRGS 529) ausge-
führt werden. Ist ein Freimessen bei den In-
standhaltungsarbeiten notwendig, dürfen eben-
falls nur Personen beauftragt werden, die über 
die erforderlichen Fachkenntnisse (z. B.  gem. 
DGUV Grundsatz 313-002) verfügen. 

Abb. 1: Der Einsatz mobiler Hochleistungssauggeräte zur Entfernung der Ablagerungen im Gärbehälter erleichtert die 

Arbeit und minimiert die Entstehung von gefährlichen Gasen (Quelle: LLH).  
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Die Erfahrungen, die die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft (SVLFG) im Zuge von Fer-
menterreinigungen gesammelt hat, lassen sich 
zu folgenden wichtigen Hinweisen zusammen-
fassen:  
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4. Hinweise zu vorbereitenden Arbeiten für die Reinigung von Gärbehältern 

zur Entschwefelung einzustellen, um die 
mikrobielle Aktivität und damit die Gas-
bildung abklingen zu lassen. 

► Gleichzeitig sind alle Zu- und Ableitungen 
für Substrat abzusperren (insbesondere 
die Überläufe). Ebenso Gas- und Dosier-
leitungen für Spurenelemente und sonsti-
ge Verbindungen zu anderen Behältern. 
Im Anschluss ist die Dichtigkeit der Schie-
ber zu prüfen.  

► Müssen Leitungen behelfsmäßig ver-
schlossen werden, so dürfen nur geeigne-
te und in Fachkreisen anerkannte Hilfs-
mittel verwendet werden. Spielzeuggum-
mibälle zum Verschließen von Gas- oder 
Substratleitungen sind ungeeignet, da die 
Dichtfläche nur wenige Millimeter be-
trägt. Hier sind nur in Fachkreisen aner-
kannte Hilfsmittel wie z. B. aufblasbare 
Gas-Absperrblasen etc. geeignet. Deren 
Sitz und Dichtheit ist zu überwachen. 

► Geschlossene Schieber und auch abge-
schaltete elektrische Anlagen sind gegen 
versehentliches Öffnen / Wiedereinschal-
ten zu sichern. Alle beteiligten Personen, 
wie Beschäftigte, Familienangehörige und 
sonstige am Hof befindliche Personen 
sind über die stattfindenden Arbeiten 
und Gefahren zu informieren.  

► Wenn die Gasbildung weitestgehend zum 
Erliegen gekommen ist, wird das noch 
vorhandene Biogas bis zum Erreichen des 
atmosphärischen Drucks abgesaugt und 
verwertet oder abgefackelt. Nun wird der 
zu entleerende Behälter vom Gassystem 
getrennt. Die folgenden Schritte zur Be-
lüftung und Entleerung des Behälters soll-
ten innerhalb eines Arbeitstages erfolgen. 
Entsprechend muss die (ex-geschützte) 
Pumpe  mit der das Gärsubstrat aus dem 
Behälter gefördert wird, geeignet sein, 
den Behälter innerhalb von max. sechs 

► Als Auftraggeber muss der Betreiber der 
Biogasanlage  

− einen geeigneten WHG-Fachbetrieb 
auswählen, 

− eine aufsichtsführende Person, welche 
die Fachkunde im Rahmen der Instand-
haltung gemäß TRGS 529 inne hat be-
nennen 

− bei Bedarf (Zusammenarbeit mehrerer 
Fachfirmen) einen Koordinator benen-
nen 

− den / die Fachbetrieb(e) einweisen und 
dies mittels Erlaubnis– und Freigabe-
scheinschein  dokumentieren.  

 
► Der Fachbetrieb erstellt für die durchzu-

führende Tätigkeit eine anlassbezogene 
Gefährdungsbeurteilung und stimmt die-
se mit dem Anlagenbetreiber ab. 
(Abstimmung und Planung erforderlicher 
Arbeitsschutz- und im Notfall durchzufüh-
render Rettungsmaßnahmen).   

► Nach dem Freimessen der Behälter ist 
während der Arbeiten eine Konzentrati-
onsüberwachung durch eine entspre-
chende fachkundige Person vorzuneh-
men. Hierfür sind geeignete Gaswarnge-
räte vorzuhalten. 

► Gegebenenfalls ist zudem ein AwSV-
Sachverständiger zwecks turnusmäßiger 
Innenprüfung der Behälter zu bestellen. 

► Vorbereitend ist mindestens eine Woche 
vor der Öffnung des Gärbehälters die 
Fütterung, die Beheizung des Fermenters 
und gegebenenfalls die Lufteinblasung 
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nen betreten werden. 

► Wird flüssiges Gärsubstrat bereits an den 
Tagen unmittelbar vor dem Öffnen wei-
test möglich abgepumpt, darf keine Luft 
von außen eindringen. Hierbei ist insbe-
sondere an die Abdichtung der Eintrags-
vorrichtung für Feststoffe zu denken, so-
bald der Substratspiegel unter die Hülse 
der Stopfschnecke abgesenkt wird. Dies 
verhindert die mögliche Entstehung eines 
explosionsfähigen Biogas-Luft-Gemisches. 
Eine vollständige Entleerung ist auf die-
sem Wege allerdings nicht möglich, da 
hierbei ein Unterdruck entstehen würde. 

► Sind das Freimessen und die Überwa-
chung der Gaskonzentration Teile des 
Schutzmaßnahmenkonzeptes, weil eine 
Überschreitung des Arbeitsplatzgrenz-
wertes (AGW) nicht auszuschließen ist, 
müssen die geeigneten, tragbaren Gas-
warngeräte mind. folgende Gasbestand-
teile messen können: Methan (CH4), Koh-
lenstoffdioxid (CO2), Schwefelwasserstoff 
(H2S), Sauerstoff (O2), Ammoniak (NH3). 
Die Messung muss an mehreren Stellen 
und Höhen erfolgen und dokumentiert 
werden. Die Freigabe darf erst erfolgen, 
wenn keine Gefahr mehr besteht. Vor 
dem Einsatz sind die Gaswarngeräte einer 
Sichtkontrolle und einem Anzeigetest zu 
unterziehen (Kontrollen und Prüfungen 
der Gaswarngeräte siehe DGUV Informa-
tionen 213-057 und 213-056).  

► Obligatorischer Bestandteil der Arbeiten 
am gasführenden System ist eine ab-
schließende Dichtheitsprüfung.  

► Der Abschluss der Fermenterreinigung ist 
schriftlich zu dokumentieren. Ggf. hat der 
Betreiber eine entsprechende schriftliche 
Dokumentation vom Fachbetrieb anzu-
fordern.  

► Nähere Hinweise zum (Wieder)Anfahren 
von Biogasanlagen unter www.biogas-
forum-bayern.de/bif47 

 

Stunden zu entleeren. Bei Verzögerung 
der Entleerung kann es zur erneuten Gas-
bildung und zur Entmischung des Substra-
tes kommen. 

► Vor dem Öffnen des Behälters müssen 
sämtliche Rührwerke sowie alle elektri-
schen Einrichtungen im Bereich der Öff-
nungen des zu entleerenden Behälters 
allpolig von der Stromversorgung ge-
trennt werden, da während der Ent-
lüftung der explosionsgefährliche Bereich 
durchlaufen wird. Ab diesem Zeitpunkt 
hat eine technische Belüftung zu erfol-
gen. Hierbei sind gegebenenfalls immissi-
onsschutzrechtliche Vorgaben zu beach-
ten. Auch kann es ratsam sein, die Nach-
barschaft über mögliche Geruchsbelästi-
gungen in Kenntnis zu setzen. 

► Vor dem Öffnen muss bei höher gelege-
nen Behältern und deren Öffnungen ein 
sicherer Bedienstand (Gerüst) geschaffen 
werden. Für Arbeiten in explosionsge-
fährdeten Bereichen müssen die Be-
schäftigten über ausreichende Fachkunde 
bzw. eine entsprechende Unterweisung 
verfügen. Die persönliche Schutzausrüs-
tung hat aus antistatischen Arbeitsschu-
hen, schwer entflammbarer, antistati-
scher, langärmeliger Arbeitskleidung 
(Schweißschutzkleidung) und Arbeits-
schutzhandschuhen zu bestehen. Bei Be-
darf ist ein Rettungsgeschirr zu verwen-
den. 

► Im Zuge der Belüftung treten explosions-
fähige Biogas-Luft-Gemische auf. Ein sau-
gendes Gebläse muss daher explosions-
geschützt ausgeführt sein. Empfehlens-
wert ist deshalb eine Anordnung mit drü-
ckendem Gebläse und ausreichendem 
Abstand (Rohrzuleitung) zu den Lüftungs-
öffnungen (mind. 3 m Abstand). Dieses 
Gebläse muss dann nicht zwingend explo-
sionsgeschützt sein. Die explosionsge-
fährdeten Bereiche sind abzuschranken 
und dürfen nur von autorisierten Perso-

http://www.biogas-forum-bayern.de/bif47
http://www.biogas-forum-bayern.de/bif47
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► Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen: Pra-
xistag Fermenterreinigung, Video zur Fer-
mentersanierung 2017 am Landwirtschafts-
zentrum Eichhof, Bad Hersfeld. Veröffent-
licht am 15.01.2018, 
https://youtu.be/hgnwfcvGhD0,                  
Zuletzt geprüft: 18.03.2025 

 
► Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau (SVLFG): Checkliste Rei-
nigung von Behältern in Biogasanlagen. 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduction/8cf
904ec1b5ef532/936a452beb22/checkliste-
reinigung-biogasanlage.doc Zuletzt geprüft: 
18.03.2025 

 
► Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 

Medienerzeugnisse (BG ETEM): Beauftra-
gung von Fremdfirmen. 
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-
gesundheits-
schutz/brancheninformationen1/energiever
sorgung/windenergie/branchenspezifische-
aspekte-der-organisation-des-
arbeitsschutzes/beauftragung-von-
fremdfirmen; Zuletzt geprüft: 18.03.2025 

5. Weiterführende Informationsquellen 

___________________ 
 
Zitiervorlage: Sühler, G., W. Klein, M. Effenberger, M. 

Maciejczyk und M. Barth (2025): Fermenterreinigung 

- aber sicher! In: Biogas Forum Bayern 3. Auflage –

05/2025, Hrsg. ALB Bayern e.V., https://www.biogas-

forum-bayern.de/bif11, Stand [Abrufdatum].  

► Fachverband Biogas e.V., Arbeitshilfen 

− A-001 Sicheres Arbeiten in Fermentern 

− A-002 Muster-Einweisungsprotokolle inkl.   
Gefährdungsbeurteilung und Freigabe  

− A-003-04 Checkliste Qualifikationsanforde-
rungen in der Biogasbranche. 
https://members.biogas.org/edcom/webfvb.n
sf/id/DE-Arbeitshilfen?Open&s0=21, zuletzt 
geprüft: 18.03.2025     

− A002er Reihe Mustereinweisungsprotokolle 
inkl. Gefährdungsbeurteilung und Freigabe-
schein 

 

https://youtu.be/hgnwfcvGhD0
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